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Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

                                           

Gesetzliche Grundlagen  
im Bereich Gender1 
 

I Internationale Abkommen 

Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau 
 
Art. 2 

Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskriminierung der Frau; sie 

kommen überein, mit allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur 

Beseitigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen, und verpflichten sich 

zu diesem Zweck, 

a) den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihre 

Staatsverfassung oder in andere geeignete Rechtsvorschriften 

aufzunehmen, sofern sie dies noch nicht getan haben, und durch 

gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen für die tatsächliche 

Verwirklichung dieses Grundsatzes zu sorgen; 

b) durch geeignete gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen, 

gegebenenfalls auch Sanktionen, jede Diskriminierung der Frau zu 

verbieten; 

c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der Grundlage der 

Gleichberechtigung mit dem Mann zu gewährleisten und die Frau durch die 

zuständigen nationalen Gerichte und sonstigen öffentlichen Einrichtungen 

wirksam vor jeder diskriminierenden Handlung zu schützen; 

d) Handlungen oder Praktiken zu unterlassen, welche die Frau 

diskriminieren, und dafür zu sorgen, dass alle staatlichen Behörden und 

öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit dieser Verpflichtung handeln; 

 
1 Stand: 11/11. Die vollständigen Gesetzestexte sind auf www.gleichstellung.uni-freiburg.de 

(Informationsmaterialien) abrufbar. 
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e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 

durch Personen, Organisationen oder Unternehmen zu ergreifen; 

f) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer 

Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung aller bestehenden Gesetze, 

Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine 

Diskriminierung der Frau darstellen; 

g) alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften aufzuheben, die eine 

Diskriminierung der Frau darstellen. 

 

II Europäische Union 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
 
Art. 2 EGV 

Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen 

Marktes und einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie durch die 

Durchführung der in den Artikeln 3 und 4 genannten gemeinsamen Politiken 

und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft eine harmonische, 

ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens, ein 

hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die 

Gleichstellung von Männern und Frauen, ein beständiges, nichtinflationäres 

Wachstum, einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz 

der Wirtschaftsleistungen, ein hohes Maß an Umweltschutz und 

Verbesserung der Umweltqualität, die Hebung der Lebenshaltung und der 

Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die 

Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. 

Art. 3 Abs. 2 EGV 

„Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt die Gemeinschaft 

darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von 

Männern und Frauen zu fördern.“ 

Art. 13 Abs. 1 EGV 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann der Rat im 

Rahmen der durch den Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen 

Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 

Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen treffen, um 

Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen 
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Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. 

Art. 141 Abs. 1 EGV 

Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen 

Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit 

sicher. 

 
 

III Bundesrepublik Deutschland 

Grundgesetz 
 
Art. 3 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 

tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 

Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 

seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder 

bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 

werden. 

 
 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
 
§1 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 

wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität 

zu verhindern oder zu beseitigen. 
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Sozialgesetzbuch 
 
Zweites Buch § 18e Abs. 4 SGB: Beauftragte für Chancengleichheit am 

Arbeitsmarkt: 

Die Beauftragten unterstützen und beraten erwerbsfähige 

Leistungsberechtigte und die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft 

lebenden Personen, Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer- und 

Arbeitgeberorganisationen in übergeordneten Fragen der Gleichstellung von 

Frauen und Männern in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, der 

Frauenförderung sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei beiden 

Geschlechtern. Zur Sicherung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen 

und Männern am Arbeitsmarkt arbeiten die Beauftragten mit den in Fragen 

der Gleichstellung im Erwerbsleben tätigen Stellen im Zuständigkeitsbereich 

der gemeinsamen Einrichtung zusammen. 

 

Drittes Buch, § 1 Abs. 1 SGB 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist als durchgängiges Prinzip 

der Arbeitsförderung zu verfolgen. 

 

 

Hochschulrahmengesetz 
 
§ 3 HRG: Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

Die Hochschulen fördern die tatsächliche Durchsetzung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirken auf die 

Beseitigung bestehender Nachteile hin. Die Aufgaben und 

Mitwirkungsrechte der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der 

Hochschulen regelt das Landesrecht. 

§ 42 HRG Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches 

Personal 

Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal der 

Hochschule besteht insbesondere aus den Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrern (Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen 

und Juniorprofessoren), den wissenschaftlichen und künstlerischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Lehrkräften für besondere 

Aufgaben. Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern werden Frauen unter Beachtung des Vorrangs von Eignung, 
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Befähigung und fachlicher Leistung (Artikel 33 Abs.2 des Grundgesetzes) 

gefördert. Ziel der Förderung ist vor allem die Erhöhung des Anteils der 

Frauen in der Wissenschaft. 

 

IV Bundesland Baden-Württemberg  

 

Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg  
 
§ 4 Chancengleichheit von Frauen und Männern; 

Gleichstellungsbeauftragte 

(1) Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung aller  Aufgaben die 

tatsächliche Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 

und berücksichtigen diese als durchgängiges Leitprinzip; sie wirken auf die 

Beseitigung bestehender Nachteile hin. 
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